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Vorwort zur 3. Auflage

Wie wenig andere Themenbereiche ist Compliance durch eine anhaltende
Dynamik geprägt, die aus vielfältigen Aktivitäten des Gesetzgebers und der
Gerichte sowie durch neue Entwicklungen in Rechtswissenschaft und Unter-
nehmenspraxis resultiert. Dies gilt insbesondere für neue und wachsende An-
forderungen im Bereich der sog. „ESG-Compliance“, für größer werdende
Compliance-Herausforderungen im Zuge der Digitalisierung (insbesondere im
Zusammenhang adäquater „Cyber-Security“) sowie für gestiegene Risiken bei
grenzüberschreitender Geschäftstätigkeit (Stichwort „Sanctions Compliance“).
Zugleich zeigen neuere Entwicklungen der „Lieferketten-Compliance“, dass
sich die Reichweite bestimmter Compliance-Pflichten über den eigenen Unter-
nehmensbereich hinaus erweitert. Die Notwendigkeit für ein Compliance
Management im Sinne wirksamer organisatorischer Vorkehrungen zur Verhin-
derung von Regelverstößen, zur Aufdeckung und Sanktionierung von „Non-
Compliance“ sowie zur regelmäßigen Aktualisierung der etablierten Strukturen
und Maßnahmen wird dadurch immer größer. Für die Geschäftsleiter stellt sich
die erfolgreiche und dauerhafte Implementierung eines wirksamen Compliance
Managements daher dauerhaft als eine zentrale und zugleich anspruchsvolle
Führungsaufgabe dar.

Mit der Neuauflage greifen wir aktuelle Entwicklungen in Gesetzgebung,
Rechtsprechung und Rechtswissenschaft auf und zeigen am Beispiel zentraler
Compliance-Fragen, welchen Anforderungen ein erfolgreiches Compliance
Management genügen sollte und wie eine dauerhafte Implementierung gelin-
gen kann. Mit vielfältigen Perspektiven und Handlungsempfehlungen unserer
Autorinnen und Autoren aus Praxis und Wissenschaft wollen wir auch mit der
Neuauflage wieder dazu beitragen, ein wirkungsvolles Compliance Manage-
ment zu etablieren und aktuell zu halten.

Mein herzlicher Dank gilt allen Autorinnen und Autoren, welche ihr umfassen-
des Know-how und ihre langjährigen Erfahrungen in diese Neuauflage einge-
bracht haben. Mein besonderer Dank gilt ferner Frau Nadine Grüttner, die als
Lektorin das Manuskript, ebenso wie bei den Vorauflagen, umsichtig und um-
fassend betreut hat. Herrn Verlagsleiter Patrick Orth danke ich herzlich für
wertvolle redaktionelle Hinweise.

Frankfurt am Main, im November 2024 Martin R. Schulz
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Teil 1
Grundlagen, Erfolgsfaktoren und Handlungsstrategien

1. Kapitel
ComplianceManagement – Grundlagen,
Orientierungshilfen und Erfolgsfaktoren

I. Grundlagen und Zusammenhänge

1. Anhaltende Bedeutung von Compliance und Compliance
Management

1Die rechtliche Bedeutung von Compliance für Unternehmen und Verbände1 geht
über den Wortsinn einer Regelbefolgung bzw. Regelkonformität weit hinaus.2

Wenngleich es nach wie vor an einer einheitlichen Definition fehlt, wird mit
Compliance häufig die Summe derjenigen Maßnahmen bezeichnet, die der Ein-
haltung aller an Unternehmen gerichteten Gesetze und Regeln dienen.3 Im Mit-
telpunkt stehen damit organisatorische Vorkehrungen zur Verhinderung von
Regelverstößen, zur Kontrolle der eingeleiteten Maßnahmen, zur Aufdeckung
von „Non-Compliance“, zur angemessenen Reaktion bzw. Sanktionierung von
Regelverletzungen sowie zur regelmäßigen Aktualisierung der etablierten
Strukturen undMaßnahmen (ComplianceManagement).4

2Primär verantwortlich für das Compliance Management sind die Mitglieder der
Leitungsorgane, die für normgerechtes Verhalten im Unternehmen und durch
das Unternehmen sorgen müssen.5 Soweit die Geschäftsleiter nicht schon selbst

Schulz 1

1 Die Begriffe „Unternehmen“ und „Verband“ werden nachfolgend synonym verwendet.
2 Zur Herkunft und Begriffsentwicklung von Compliance siehe Moosmayer/Lösler, in: Moos-
mayer/Lösler, Corporate Compliance, § 1 Rn. 2 ff.; Klopp, Der Compliance-Beauftragte,
S. 21 ff.;Kutschelis, Korruptionsprävention und Geschäftsleiterpflichten im nationalen und in-
ternationalen Unternehmensverbund, S. 90 f.; Jenne, Die Überprüfung und Zertifizierung von
Compliance-Management-Systemen, S. 32 ff.; Balke, in: Born/Ghassemi-Tabar/Gehle (Hrsg.)
MHdBGesRVII, § 104 Rn. 2.

3 Klopp, Der Compliance-Beauftragte, S. 22 f. m.w.N.; ferner Lelley, Compliance im Arbeits-
recht, S. 9 ff.; Schmidt, Compliance in Kapitalgesellschaften, S. 18 ff.; v. Marnitz, Compli-
ance-Management für mittelständische Unternehmen, S. 1 ff.; Balke, in: Born/Ghassemi-
Tabar/Gehle (Hrsg.), MHdBGesRVII, § 104 Rn. 2.

4 Vgl. Jenne, Die Überprüfung und Zertifizierung von Compliance-Management-Systemen,
S. 34 ff.; Balke, in: Born/Ghassemi-Tabar/Gehle (Hrsg.) MHdBGesR VII, § 104 Rn. 2 sowie
Rodewald/Unger, BB 2006, 113;Hoffmann/Schieffer, NZG 2017, 401 sowie Schulz, BB 2017,
1475 m.w.N. sowie Michael/Weckmann, in: Erdmann/Diehl/Schradin, BeckOK VAG (Stand:
1.9.2023), § 29 Rn. 9 (für Versicherungsunternehmen): „Die Compliance … muss vor allem
organisationsrechtlich begriffen werden.“

5 SieheMoosmayer, Compliance, § 1 ff.;Merkt, ZIP 2014, 1705, 1706; Jenne, Zur Überprüfung
und Zertifizierung von Compliance-Management-Systemen, S. 34 f.



und höchstpersönlich für die Erfüllung bestimmter Rechtspflichten verantwort-
lich sind (z.B. im Zusammenhang mit steuer- und sozialversicherungsrechtli-
chen Anforderungen, datenschutzrechtlichen Vorgaben oder Pflichten im Zu-
sammenhang mit einer Insolvenz),6 müssen sie entsprechende organisatorische
Maßnahmen treffen, um rechtskonformes Verhalten der Unternehmensangehöri-
gen sicherzustellen und Regelverletzungen möglichst zu vermeiden.7 Darüber
hinaus zeigen neuere Entwicklungen im Bereich der „Lieferketten-Compli-
ance“ (siehe unter → Rn. 4f.), dass sich die Reichweite bestimmter Compli-
ance-Anforderungen über den eigenen Unternehmensbereich erweitert. DerOr-
ganisationsauftrag8 der Geschäftsleitung umfasst sowohl die Entscheidung
über die Einführung von Compliance-Maßnahmen als auch über die we-
sentlichen Strategie- und Strukturentscheidungen bezüglich des Compliance
Managements.9 Dieses Kernbestandes an Organisationsaufgaben kann sich die
Unternehmensleitung nicht entäußern bzw. durch Delegation vollständig entzie-
hen.10

3 Compliance und das damit erforderliche Compliance Management sind durch
eine anhaltende Dynamik des rechtlichen Rahmens geprägt, die durch vielfäl-
tige Aktivitäten des Gesetzgebers und der Gerichte sowie durch neue Entwick-
lungen in Rechtswissenschaft und Unternehmenspraxis bedingt sind. Dies gilt
insbesondere für wachsende Anforderungen im Bereich der sog. „ESG-Compli-
ance“,11 für die besonderen Compliance-Herausforderungen im Zuge der Digi-
talisierung12 sowie für gestiegene Risiken bei dem Verstoß gegen Sanktionsre-
gelungen („Sanctions Compliance“).

4 Neben den (vormals überwiegend freiwillig zu erfüllenden) Anforderungen der
Corporate Social Responsibility (CSR) werden Unternehmen und ihre Lei-
tungsorgane zunehmend mit neuen Compliance-Pflichten zu ESG-Themen,
also den Themenfeldern „Environment“ (u.a. Klimaschutz, nachhaltige Natur-
nutzung, Tierschutz), „Social“ (u.a. Schutz von Menschenrechten, Verhinde-
rung von Ausbeutung, faire Arbeitsbedingungen) und „Governance“ (u.a. gute
Unternehmensführung, Korruptionsbekämpfung, Ermöglichung von Melde-

Teil 1 Grundlagen, Erfolgsfaktoren und Handlungsstrategien

2 Schulz

6 Vgl. am Beispiel der GmbH Stephan/Tieves, in: MünchKomm-GmbHG, § 37 Rn. 26 f.
7 Vgl. Schulz/Galster, in: Bürkle/Hauschka/Schieffer, Der Compliance Officer, § 3 Rn. 9;
Kort, GmbHR 2013, 566 ff.

8 Haouache, Unternehmensbeauftragte und Gesellschaftsrecht der AG und GmbH, S. 53.
9 Vgl.Karbaum, AG 2013, 863, 870.
10 Vgl. Groß, Chief Compliance Officer, S. 59 m.w.N. Zum Kernbereich der Compliance-

Pflicht siehe auchGomer, Die Delegation von Compliance-Zuständigkeit des Vorstands einer
Aktiengesellschaft, S. 160 ff.

11 Siehe hierzu etwa Engelmann/Lescher, in: Beisel/Andreas, Beck’sches Mandatshandbuch
Due Diligence, § 39 Rn. 1 ff.

12 Vgl. etwaMüller/Dittrich, in: Dittrich/Dochow/Ippach, Rechtshandbuch Cybersicherheit im
Gesundheitswesen, 18. Kap. sowieWeihe, CCZ 2024, 85.



systemen), konfrontiert.13 Prominente Beispiele für die zunehmende ESG-Com-
pliance-Regulierung sind das seit dem 1.1.2023 geltende Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz (LkSG)14 und die am 25.7.2024 in Kraft getretene EU-Liefer-
kettenrichtlinie (CSDDD).15 Erforderten Compliance-Risiken im Rahmen
arbeitsteiliger (häufig internationaler) Wertschöpfungsnetzwerke bei vielen Un-
ternehmen bereits in der Vergangenheit eine sorgfältige Auswahl und Kontrolle
von Geschäftspartnern (Stichwort: „Business Partner Control“16), müssen Un-
ternehmen nun im Anwendungsbereich von LkSG und CSDDD besondere
Sorgfaltspflichten in Bezug auf Menschenrechte und bestimmte Umweltbelan-
ge in einem sanktionsbewehrten Rechtsrahmen erfüllen. Dazu zählen die Ein-
richtung eines Risikomanagements, die Durchführung von Risikoanalysen, das
Ergreifen von Präventions- und Abhilfemaßnahmen, die Einrichtung eines
Melde- bzw. Beschwerdeverfahrens sowie Berichts- und Dokumentations-
pflichten.17 Bei nicht unerheblichen Unterschieden zwischen LkSG und
CSDDD resultieren aus beiden Normierungen für die betroffenen Unternehmen
erweiterte und teilweise neue Anforderungen an das Compliance Management.18

Bei der Umsetzung der LkSG-Anforderungen zeigt sich zudem bereits ein sog.
„Trickle down“-Effekt, wonach Unternehmen die Sorgfaltspflichten durch Ver-
tragsgestaltung auch an Unternehmen weiterreichen, die nicht im unmittelbaren
Anwendungsbereich des LkSG sind.19 Dadurch wird der Anwendungsbereich
faktisch erheblich ausgeweitet.

5Neben diesen neuen Sorgfaltspflichten in Lieferketten und Wertschöpfungs-
netzwerken werden viele Unternehmen (je nach Geschäftsmodell und geschäft-
lichen Aktivitäten) mit zahlreichen weiteren ESG-Compliance-Vorgaben
konfrontiert, beispielsweise im Zusammenhang mit der EU-Entwaldungsverord-

Compliance Management – Grundlagen, Orientierungshilfen, Erfolgsfaktoren 1. Kap.

Schulz 3

13 Zu den vielfältigen mit „ESG“ verknüpften Themen siehe Altenbach, in: Semler/v. Schenck/
Wilsing, Arbeitshandbuch für Aufsichtsratsmitglieder, § 7 Rn. 21 ff.; zu den wachsenden An-
forderungen der „ESG-Compliance“ siehe Schmigale, in: Andrejewski/Krause/von Hesberg,
Praxishandbuch ESG, § 11 B.; Geier/Meringdal/Stille, ESG-Compliance, § 8; Engelmann/
Lescher, in: Beisel/Andreas, Beck’schesMandatshandbuch Due Diligence, § 39 Rn. 1 ff.

14 Richtlinie (EU) 2024/1760 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024
über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und zur Ände-
rung der Richtlinie (EU) 2019/1937, ABl. L vom 5.7.2024, S. 1.

15 Vgl. sowie hierzu Vitt, CB 2024, 365.
16 Zu Compliance-Fragen im Rahmen des sog. „Supply Chain Management“ aus Management-

sicht siehe→ Schleper/Förstl, Kap. 17.
17 Zu den LkSG-Sorgfaltspflichten→ Heske, Kap. 18 sowieHagel/Wiedmann→ Kap. 19. Vgl.

ferner Schröder/Schulz, Praxisleitfaden Supply Chain Compliance, Rn. 52 ff.;Hettich/Schar-
nitzky, in: Kubis/Tödtmann, Arbeitshandbuch für Vorstandsmitglieder, § 14 Rn. 256 ff.

18 Vgl. Hettich/Scharnitzky, in: Kubis/Tödtmann, Arbeitshandbuch für Vorstandsmitglieder,
§ 14 Rn. 256 ff.; Schröder/Schulz, Praxisleitfaden Supply Chain Compliance, Rn. 52 ff.

19 Vgl. Schröder/Schulz, Praxisleitfaden Supply Chain Compliance, Rn. 1, 491 sowie Spieß-
hofer, in: Moosmayer/Lösler, Corporate Compliance, § 16 Rn. 42 f.



nung (EU-Deforestation Regulation, EUDR),20 der EU-Zwangsarbeiterverord-
nung (EU Forced Labor Prevention Regulation, FLPR)21 oder der EU-Kon-
fliktminieralien-Verordnung.22 Neue Anforderungen hinsichtlich der Compli-
ance-Berichterstattung folgen aus der Corporate Sustainability Reporting
Directive (CSRD)23 und ihrer Umsetzung in nationales Recht.24

6 Ein weiteres Beispiel für die Herausbildung neuer Compliance-Risiken und da-
raus folgender komplexer Anforderungen an das Compliance Management ist
der Bereich IT-Compliance und Cyber-Security:25 Cyber-Angriffe haben sich
zu einem erheblichen Risiko für Unternehmen entwickelt und können nicht nur
deren Infrastruktur beeinträchtigen, sondern auch erhebliche Haftungsgefahren
für die Unternehmen und ihre Leitungsorgane mit sich bringen.26 Zugleich steigt
die Regulierungsdichte auch bei der IT-Compliance immer weiter an, besonde-
re Compliance-Pflichten ergeben sich beispielsweise aus der DSGVO, dem Ge-
setz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG), dem Gesetz über
das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSIG)27 und seinen
geplanten Neuregelungen, dem Digital Operational Resilience Act (DORA)28
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20 Verordnung (EU) 2023/1115 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2023
über die Bereitstellung bestimmter Rohstoffe und Erzeugnisse, die mit Entwaldung und
Waldschädigung in Verbindung stehen, auf dem Unionsmarkt und ihre Ausfuhr aus der Uni-
on sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 995/2010, ABl. L 150 vom 9.6.2023,
S. 206.

21 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. April 2024 zu dem Vor-
schlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Verbot von
in Zwangsarbeit hergestellten Produkten auf dem Unionsmarkt (COM(2022)0453 – C9-
0307/2022 – 2022/0269(COD)), P9_TA(2024)0309. Die EUFLR legt Sorgfaltspflichten
nicht fest, sondern setzt sie voraus.

22 Verordnung (EU) 2017/821 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2017
zur Festlegung von Pflichten zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten in der Lieferkette für Uni-
onseinführer von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold aus Konflikt- und Hochrisi-
kogebieten, ABl. L 130 vom 19.5.2017, S. 1 (Konfliktmineralienverordnung).

23 Zur CSRD und den neuen Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung ausführ-
lich→ Beisheim, Kap. 16 sowie Schmigale, in: Andrejewski/Krause/von Hesberg, Praxis-
handbuch ESG, § 11 B., Rn. 14 ff.

24 Zu den neuen Herausforderungen des „Nachhaltigkeitsreportings“→ Beisheim, Kap. 16.
25 Siehe → Bensinger, Kap. 14 sowie Müller/Dittrich, in: Dittrich/Dochow/Ippach, Rechts-

handbuch Cybersicherheit im Gesundheitswesen, 18. Kap.
26 Vgl. etwaMüller/Dittrich, in: Dittrich/Dochow/Ippach, Rechtshandbuch Cybersicherheit im

Gesundheitswesen, 18. Kap. sowieWeihe, CCZ 2024, 85.
27 Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI-Gesetz, BSIG) v.

14.8.2009, BGBl. I, S. 2821. Vgl. hierzu Müller/Dittrich, in: Dittrich/Dochow/Ippach,
Rechtshandbuch Cybersicherheit im Gesundheitswesen, 18. Kap. Rn. 28 ff. sowie→ Bensin-
ger, Kap. 14.

28 Verordnung (EU) 2022/2554 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember
2022 über die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor und zur Änderung der Verord-
nungen (EG) Nr. 1060/2009, (EU) Nr. 648/2012, (EU) Nr. 600/2014, (EU) Nr. 909/2014 und
(EU) 2016/1011, ABl. L 333/1, 27.12.2022 sowie hierzu→ Bensinger, Kap. 14, Rn. 81 ff.



sowie den Regelungen zur Umsetzung der Richtlinie zur Verbesserung der Netz-
und Informationssicherheit (NIS-Richtlinie).29

7Für grenzüberschreitend tätige Unternehmen sind ferner die besonderen Anfor-
derungen des Exportkontrollrechts und des Außenhandelsrechts zu beachten,
erhebliche Risiken können auch aus der Nichtbeachtung oder Umgehung von
Sanktionsregelungen resultieren.30 Angesichts zunehmender internationaler
Konflikte sind diverse neue Sanktionsregelungen geschaffen worden.31 Unter-
nehmen und ihre Leitungsorgane müssen daher sorgfältig prüfen, ob der Anwen-
dungsbereich dieser Regelungen für sie oder ihreGeschäftspartner eröffnet ist,
um die relevanten Sorgfaltspflichten (insbesondere auch beim Umgang mit ihren
Geschäftspartnern) zu erfüllen.32

8Die genannten Entwicklungen zeigen exemplarisch, dass Inhalt und Umfang des
Compliance Managements durch ein dynamisches regulatorisches Umfeld im-
mer mehr erweitert werden.33 Sowohl für die Geschäftsleiter als auch für diejeni-
gen, die im Rahmen wirksamer Delegation mit Compliance-Aufgaben betraut
sind, erweist sich Compliance-Management somit als Daueraufgabe in einem
dynamischen Umfeld (siehe unter→ Rn. 16ff.).

2. ComplianceManagement als Inbegriff regelkonformer
Unternehmensorganisation

9Im Fokus der anhaltenden Diskussion um Compliance in Unternehmen und ihrer
Sicherstellung durch Compliance Management in Form effektiver Strukturen,
Prozesse und Systeme stehen folgende Fragen der Unternehmensorganisa-
tion:

– Wie lassen sich die vielfältigen Risiken und Nachteile aus Regelverletzungen
(„Non-Compliance“) bestmöglich verhindern oder reduzieren?34
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29 Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Europäische Kommis-
sion, NIS2-Richtlinie, https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/node/10361/printable/pdf (zu-
letzt abgerufen am 30.9.2024) sowie hierzu→ Bensinger, Kap. 14, Rn. 84 ff.

30 Zu Exportkontrolle und Compliance siehe→ von Bodungen, Kap. 25. Zur sog. „Sanctions
Compliance“ siehe → Salathé/Moussaoui, Kap. 24 sowie Voss, CCZ 2024, 198 zum
14. Russland-Sanktionspaket der EU.

31 Zum 14. Russland-Sanktionspaket der EU siehe Voss, CCZ 2024, 198 sowie→ Salathé/
Moussaoui, Kap. 24.

32 Siehe die Beispiele bei Voss, CCZ 2024, 198, 203 f.
33 Siehe in Bezug auf ESG-Themen Engelmann/Lescher, in: Beisel/Andreas, Beck’sches Man-

datshandbuch Due Diligence, § 39 Rn. 1.
34 Vgl.Merkt, ZIP 2014, 1705, 1706; v. Marnitz, Compliance-Management für mittelständische

Unternehmen, S. 1 ff.; Jenne, Zur Überprüfung und Zertifizierung von Compliance-Manage-
ment-Systemen, S. 34 f. Zu diesem Organisationsaspekt vgl. bereits Schneider, ZIP 2003,
645; Hauschka, ZIP 2004, 877, sowie Spindler, WM 2008, 905. Ähnlich Meyer, DB 2014,
1063: „Compliance […] als die Verpflichtung, jederzeit die vollumfängliche Einhaltung aller
für das Unternehmen in sämtlichen Tätigkeitsregionen relevanten Rechtsvorschriften doku-
mentiert sicherzustellen.“



– Wie, durch wen und mit welchen Ressourcen lässt sich regelkonformes Ver-
halten im Unternehmen erreichen und gewährleisten?

– Welche Kernelemente sollte ein effizientes und effektives Compliance Ma-
nagement haben?

– Wie weit reicht die Verantwortung der Leitungsorgane und in welchem Um-
fang können sie Aufgaben delegieren?

– Welchen Beitrag können unterschiedliche Unternehmensfunktionen leisten?
– Wie können Unternehmen und Verbände aus aufgedeckten Regelverstößen
lernen?35

10 DieseGrundfragen einer rechtskonformen Unternehmensorganisation36 be-
treffen grundsätzlich alle Unternehmen, von der börsennotierten Aktiengesell-
schaft und der mittelständischen GmbH bis hin zum Start-up-Unternehmen.37

Denn sämtliche Unternehmen und ihre Leitungsorgane müssen bei ihrer Tätig-
keit eine Vielzahl von Normen und rechtlichen Vorgaben von Gerichten und
Behörden beachten.38 Zahlreiche aktuelle Fälle von „Non-Compliance“ bei Un-
ternehmen und Verbänden aus ganz unterschiedlichen Branchen, mit unter-
schiedlichen Geschäftsmodellen und mit unterschiedlicher Größe und Struktur39
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35 Vgl. zu diesem Lernprozess ausführlichNothelfer, CCZ 2013, 23 ff.
36 Vgl. Spindler, WM 2008, 905; ähnlich bereits Schneider, ZGR 1996, 225, 230 ff.
37 Zur Relevanz von Compliance für sog. Start-up-Unternehmen siehe Nothelfer, CCZ 2016,

64; zur Relevanz für kleinere und mittelständische Unternehmen siehe u. a.Merkt, ZIP 2014,
1705 ff. Zur Bedeutung von Compliance für die AG siehe etwa Harbarth, ZHR 179 (2015),
136, sowie Fleischer, in: BeckOGKAktG, Stand: 1.2.2024, § 91 Rn. 62 ff.

38 Siehe bereits Schneider, ZGR 1996, 225, 227 in Bezug auf öffentlich-rechtliche Gebote und
Verbote.

39 Zu prominenten Fällen von „Non-Compliance“ und damit verbundener Nachteile und Kosten
siehe. Zu aktuellen Compliance-Fällen→ Stehr/Knopp, Kap. 15 Rn. 70. Siehe ferner Jenne,
Die Überprüfung und Zertifizierung von Compliance-Management-Systemen, S. 21 ff.;
Gomer, Die Delegation von Compliance-Zuständigkeit des Vorstands einer Aktiengesell-
schaft, S. 73 ff. Aus der Vielzahl in den Medien gemeldeter (Verdachts-)Fälle von „Non-
Compliance“ vgl. beispielsweise die Meldungen zum Fall „Wirecard“: https://www.rnd.de/
wirtschaft/wirecard-skandal-was-passierte-wann-die-chronologie-des-versagens-Q52XQE2
S6VHQ3JKPGFQKWWMRS4.html; zur „Cum-Ex-Thematik“: https://www.handelsblatt.
com/finanzen/banken-versicherungen/cum-ex/vom-renditeturbo-zum-karrierekiller-cum-ex
-deals-die-chronik/13033390.html; zum sog. „Dieselskandal“ u. a.: https://www.rnd.de/wirt
schaft/chronlogie-des-dieselskandals-das-schmutzigste-kapitel-der-vw-geschichte-PZZDQ
RN5LRELVGB35C2KDU6K7Y.html; zu den sog. „Panama Papers“: https://www.sueddeut
sche.de/politik/eine-enthuellung-und-ihre-folgen-panama-papers-chronik-der-ermittlungen-
1.3373248; sowie den „Paradise Papers“: https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/
politik/das-ist-das-leak-e229478/, 24.9.2020; zum „Libor Skandal“: https://www.spiegel.de/
thema/libor_skandal/. Siehe ferner Meldungen zu Geldwäsche-Delikten: https://www.capi
tal.de/wirtschaft-politik/der-unglaubliche-230-milliarden-skandal; zum sog. „Sommermär-
chen“ (DFB): https://www.br.de/nachrichten/sport/das-sommermaerchen-chronologie-der-
wm-affaere,RsLldza; und zu Versäumnissen im Zusammenhang mit Schadsoftware „Wanna
Cry“: https://www.spiegel.de/netzwelt/web/wannacry-attacke-fakten-zum-globalen-cyber-
angriff-a-1147523.html. Compliance-Verstöße sind häufig auch Gegenstand von Kartellver-
fahren der EU-Kommission, siehe etwa: https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/

/www.rnd.de/wirtschaft/wirecard-skandal-was-passierte-wann-die-chronologie-des-versagens-Q52XQE2S6VHQ3JKPGFQKWWMRS4.html
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/cum-ex/vom-renditeturbo-zum-karrierekiller-cum-ex-deals-die-chronik/13033390.html
https://www.rnd.de/wirtschaft/chronlogie-des-dieselskandals-das-schmutzigste-kapitel-der-vw-geschichte-PZZDQRN5LRELVGB35C2KDU6K7Y.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/eine-enthuellung-und-ihre-folgen-panama-papers-chronik-der-ermittlungen-1.3373248
https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/politik/das-ist-das-leak-e229478/
https://www.spiegel.de/thema/libor_skandal/
https://www.capital.de/wirtschaft-politik/der-unglaubliche-230-milliarden-skandal
https://www.br.de/nachrichten/sport/das-sommermaerchen-chronologie-der-wm-affaere


zeigen, dass die Beantwortung dieser Fragen offenbar für viele Unternehmen
nach wie vor eine Herausforderung bis hin zu einer kaum lösbaren Aufgabe dar-
stellt.40 Dies gilt trotz der Tatsache, dass inzwischen viele Verbände und Unter-
nehmen über Compliance-Programme bzw. ein Compliance-Management-Sys-
tem (CMS) verfügen.41

3. Risiken und Nachteile von Regelverletzungen und
„Non-Compliance“

11Die Relevanz eines wirksamen Compliance Managements für alle Unternehmen
und Verbände wird durch die Risiken, Nachteile und Kosten aus aufgedeckten
Fällen von Regelverletzungen („Non-Compliance“) belegt. Diese sind vielfältig
und können existenzbedrohende Ausmaße annehmen.42 Die Nachteile umfassen
unter anderem:43

– strafrechtliche Sanktionen gegen die Geschäftsleiter, sonstige Verantwortli-
che und involvierte Unternehmensangehörige;

– strafrechtliche Sanktionen gegen das Unternehmen bzw. den Verband;44

– Bußgelder gegen das Unternehmen selbst und die Geschäftsleiter;45

– Entzug der Betriebserlaubnis bzw. Lizenz bis hin zur Zwangsliquidation;
– Nachzahlung von Steuern bzw. Strafzuschlägen;46

– Verpflichtung zum Schadensersatz;
– Einziehung von Vermögenswerten bei rechtswidrigen Geschäften (nach dem
„Brutto-Prinzip“);47

– Unwirksamkeit von Transaktionen, Nichtigkeit bzw. Anfechtbarkeit von Ver-
trägen und sonstigen Rechtsgeschäften;
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bmw-daimler-und-vw-unter-kartellverdacht-eu-kommission-verschaerft-ermittlungen-a-12
28660.html; oder: https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/wilke-wurst-behoerden
bericht-zeigt-zustaende-nach-fabrikschliessung-a-1293802.html (alle Quellen zuletzt abge-
rufen am 24.9.2024).

40 Vgl. etwa Schulz, CB 08/2017, I (Editorial). Zu aktuellen Fällen von Non-Compliance siehe
→ Stehr/Knopp, Kap. 15 Rn. 70.

41 Vgl.Neufang, IRZ 2017, 249.
42 Vgl. etwa Kremer, in: Kremer u. a., Deutscher Corporate Governance Kodex, DCGK, Grund-

satz 5, Rn. 36 ff.; Schockenhoff, ZHR 180 (2016), 197, 203 f.
43 Zu strafrechtlichen Sanktionen bei Non-Compliance siehe→ Böttger, Kap. 2 Rn. 143. Zum

Spektrum der Compliance-Risiken allgemein etwa Leisch/Lohner, M&A Review 2009, 133,
134.

44 Siehe auch→ Böttger, Kap. 2 Rn. 143 sowie→ Schwartz, Kap. 29 Rn. 59.
45 Zu den kartellrechtlichen Risiken bei Non-Compliance siehe → Seeliger/Mross/Seydel,

Kap. 27; zum Risiko drastischer Bußgelder bei Kartellrechtsverstößen Trüg/Ruppert, ZWeR
2020, 69 ff. sowie bereits Schockenhoff, ZHR 180 (2016), 197, 204 f. mit zahlreichen Beispie-
len.

46 Beispiele bei Schockenhoff, ZHR 180 (2016), 197, 204 f. Zur Tax Compliance siehe →
Schwartz, Kap. 29.

47 Siehe→ Böttger, Kap. 2 Rn. 146 ff.



– Ausschluss von der Auftragsvergabe;48

– Ausschluss von (Verwaltungs-)Verfahren;
– Entfall der „Zuverlässigkeit“ und damit verbundenen verfahrensrechtlichen
Erleichterungen;

– Imageverlust und Reputationsschäden;
– Vertrauensverlust bei relevanten Bezugsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden,
Lieferanten, Investoren);

– Verschlechterung der Kreditwürdigkeit und des Ratings;
– höhere (Re-)Finanzierungskosten;
– Delisting;
– Nachteile bei Personalgewinnung undMitarbeiterbindung;
– hohe Rechtsberatungskosten.49

12 Dieses umfangreiche Spektrum zeigt, dass die Risiken, Nachteile und Kosten
von „Non-Compliance“ für Unternehmen und Verbände gravierend sind und
(auch durch ihre Verknüpfung bzw. Kumulation) unternehmerische Aktivitäten
und Geschäftsmodelle erheblich beeinträchtigen oder sogar vollständig vernich-
ten können. Dies wird durch viele prominente Fälle von „Non-Compliance“ bei
Unternehmen und Verbänden aus unterschiedlichen Branchen, mit unterschied-
lichen Geschäftsmodellen und mit unterschiedlicher Größe und Struktur be-
legt.50 Dabei beruhen Regelverletzungen einerseits auf vorsätzlichem Fehlver-
halten bzw. kriminellen Aktivitäten von Personen (z.B. in Fällen von
Korruptionsvergehen oder Kartellrechtsverstößen).51 In anderen Fällen ist die
Ursache von „Non-Compliance“ fahrlässiges Verhalten durch Verletzung von
Sorgfaltspflichten oder aufgrund unzureichender Kenntnis von Regeln und Ge-
boten.52 Normative Vorgaben werden zum Teil nicht richtig eingeschätzt oder ih-
re dynamische (Weiter-)Entwicklung wird nicht hinreichend beachtet.53
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48 Zur Bedeutung von Compliance im Vergabeverfahren siehe→ Scherer, Kap. 28.
49 Hohe Rechtsberatungskosten können insbesondere im Zusammenhang mit einer internen

Untersuchung anfallen, zu letzterer siehe→Wettner/Walter, Kap. 8.
50 Vgl. zu aktuellen Fällen→ Stehr/Knopp, Kap. 15 Rn. 70. Zu prominenten Fällen von „Non-

Compliance“ in der Vergangenheit siehe etwa die Darstellung von Jenne, Die Überprüfung
und Zertifizierung von Compliance-Management-Systemen, S. 21 ff.

51 Zu den diversen Straftatbeständen im Bereich der Korruption vgl. → Böttger, Kap. 2
Rn. 36 ff. Zum Umgang mit Korruptionsrisiken in M&A-Transaktionen siehe→ Ullrich,
Kap. 26 Rn. 77. Zu den diversen Formen kartellrechtswidrigen Verhaltens siehe→ Seeliger/
Mross/Seydel, Kap. 27.

52 Vgl. Heißner, Erfolgsfaktor Integrität, S. 114; Bussmann, CCZ 2016, 50 ff.; Preusche/Würz,
Compliance, S. 30 f.

53 Vgl. Wagner/Rutloff/Miederhoff, CCZ 2020, 1. Zur Notwendigkeit fortlaufender Beobach-
tung der Rechtsentwicklung und regelmäßiger Aktualisierung der Compliance-Maßnahmen
siehe unter→ Rn. 89.



4. Funktionen von Compliance und ComplianceManagement

13Die dargestellten Risiken und Nachteile aus „Non-Compliance“ zeigen, dass
wirksame Compliance-Maßnahmen für alle Unternehmen und Verbände aktuell
und relevant sind.54 Die proaktive Vermeidung bzw. Reduzierung von Regel-
verstößen ist damit nicht nur eine Pflicht der Leitungsorgane, sondern eine
wichtige Führungs- und Organisationsaufgabe (siehe dazu unter → Rn. 36f.,
54ff.).55 Compliance Management erfüllt dabei die folgenden Funktionen:56

Compliance Management dient sowohl dem Schutz des Verbands vor zivilrecht-
licher Haftung und strafrechtlichen Sanktionen als auch der Prävention bzw. Re-
duzierung persönlicher zivil- und strafrechtlicher Haftungsrisiken der Mitglie-
der der Leitungsorgane und der Mitarbeiter.57 Darüber hinaus zielen
Compliance-Maßnahmen auch auf den Schutz vor Angriffen auf das Unterneh-
men sowie den Schutz der Unternehmensposition im Wettbewerb.58 Ferner dient
Compliance dem Schutz der Reputation und des Vertrauens der Stakeholder
in eine ordnungsgemäße und rechtskonforme Geschäftstätigkeit.59

14Neben dieser präventiven Schutzfunktion ist auch die Risikomanagement-
funktion wichtig, denn zwischen Compliance Management und Risikomanage-
ment besteht ein enger Zusammenhang:60 Das Risikomanagement mit seinen
Methoden und Verfahren ist eine wichtige Erkenntnisquelle für die Identifikati-
on und systematische Erfassung von Compliance-Risiken.61
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54 Vgl. etwa Harbarth/Brechtel, ZIP 2016, 241, sowie etwa die umfassenden Darstellungen von
Wieland/Steinmeyer/Grüninger (Hrsg.), Handbuch Compliance-Management 2020; Haus-
chka/Moosmayer/Lösler (Hrsg.), Corporate Compliance, siehe ferner Moosmayer, Compli-
ance, 3. Aufl. 2015, S. VII.

55 Ähnlich Dittmers, Werteorientiertes Compliance-Management, S. 29 m.w.N.; Klopp, Der
Compliance-Beauftragte, S. 22 f. („Managementfunktion“) m.w.N., sowie Kutschelis, Kor-
ruptionsprävention und Geschäftsleiterpflichten im nationalen und internationalen Unterneh-
mensverbund, S. 88 f., 98. Zur Bedeutung des sog. Corporate Reputation Management aus-
führlich Seibt, DB 2015, 171.

56 Zu den Funktionen von Compliance sieheMichael/Weckmann, in: Erdmann/Diehl/Schradin,
BeckOKVAG, 22. Edition (Stand: 10.9.2023), VAG § 29 Internes Kontrollsysstem, Rn. 38 ff.
sowie ausführlichGomer, Die Delegation von Compliance-Zuständigkeit des Vorstands einer
Aktiengesellschaft, S. 73 ff.

57 Vgl. Gößwein/Hohmann, BB 2011, 963, 964 sowie Gomer, Die Delegation von Compliance-
Zuständigkeit des Vorstands einer Aktiengesellschaft, S. 73.

58 Vgl. Gößwein/Hohmann, BB 2011, 963, 964; zu sog. „Cyber Risks“ als neuem Brennpunkt
der Managerhaftung siehe Schmidt-Versteyl, NJW 2019, 1637.

59 Vgl.Gößwein/Hohmann, BB 2011, 963, 964.
60 Vgl. Schulz/Galster, in: Bürkle/Hauschka, Der Compliance Officer, § 4 Rn. 12 ff. Zum Zu-

sammenhang zwischen Compliance- und Riskomanagement siehe ausführlichKark, Compli-
ance-Risikomanagement, 3. Aufl. 2024.

61 Vgl.Kark, Compliance-Risikomanagement, 3. Aufl. 2024, Rn. 634 ff.



15 Das Compliance Management erfüllt ferner eine wichtige Informations- und
Beratungsfunktion,62 welche sowohl die Beratung der Unternehmensleitung
zur Steuerung von Compliance-Risiken durch organisatorische Maßnahmen63

als auch die Organisation der Beratung aller Unternehmensangehörigen in allen
relevanten Compliance-Fragen umfasst.64 Da zu den notwendigen organisatori-
schen Maßnahmen auch die kontinuierliche Überwachung und Kontrolle rele-
vanter Normen und Regeln und deren Durchsetzung zählt,65 erfüllt Compliance
ferner eine Monitoring-Funktion.66 Durch die systematische Erfassung von
Rechts- und Compliance-Risiken, die kontinuierliche Beobachtung neuer recht-
licher Entwicklungen und deren Auswirkungen auf das Compliance-System hat
das Compliance Management im Unternehmen zudem eine Qualitätssiche-
rungs- und Innovationsfunktion.67 Indem ein wirksames Compliance Manage-
ment dazu beiträgt, Normverstöße zu verhindern bzw. zu reduzieren, fördert es
die Glaubwürdigkeit des Unternehmens bei seinen Mitarbeitern, Kunden, Ge-
schäftspartnern und sonstigen Stakeholdern und erfüllt damit eine Marketing-
Funktion.68

5. ComplianceManagement als Daueraufgabe im dynamischen Umfeld

16 Die Flut der rechtlichen Vorgaben und Anforderungen betrifft alle Unterneh-
mensbereiche und speist sich aus allen Quellen des Zivilrechts, des öffentlichen
Rechts und des Strafrechts.69 Die Sicherstellung rechtskonformer Tätigkeit
durch Compliance Management ist anspruchsvoll, denn mit jeder Art unterneh-
merischer Aktivität sind vielfältige rechtliche Anforderungen verbunden. Das
gilt für steuerrechtliche sowie arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Erfor-
dernisse, ebenso wie für besondere Pflichten im Falle von Zahlungsunfähigkeit
und Insolvenz.70 Auch Korruption und Kartellrechtsverstöße zählen für viele
Unternehmen zu den zentralen Compliance-Risiken ihrer Geschäftstätigkeit.71
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62 Vgl. Inderst, in: Inderst/Bannenberg/Poppe, S. 136 f.; Lösler, NZG 2005, 104, 105; sowieGo-
mer, Die Delegation von Compliance-Zuständigkeit des Vorstands einer Aktiengesellschaft,
S. 75 f.

63 Vgl. Schulz/Renz, BB 2012, 2511.
64 Vgl.Klopp, Der Compliance-Beauftragte, S. 57.
65 Vgl. Klopp, Der Compliance-Beauftragte, S. 57 f. Zum Aspekt der Legalitätsdurchsetzungs-

pflicht siehe Bürkle, in: Moosmayer/Lösler, Corporate Compliance, § 52 Rn. 29.
66 Vgl. Lösler, NZG 2005, 104, 105.
67 Vgl. Hauschka, Compliance im Gesellschaftsrecht, 103, 111; sowie Gomer, Die Delegation

von Compliance-Zuständigkeit des Vorstands einer Aktiengesellschaft, 2020, 77 f.
68 Vgl. Lösler, NZG 2005, 104, 105; Klopp, Der Compliance-Beauftragte, S. 58 f.; Gomer, Die

Delegation von Compliance-Zuständigkeit des Vorstands einer Aktiengesellschaft, S. 78 f.
69 Schulz, Rechtliches Risikomanagement und Compliance im Mittelstand, in: Kessler, Unter-

nehmensfinanzierung Mittelstand, § 6 Rn. 4. Ferner Schmidt, Compliance in Kapitalgesell-
schaften, S. 17 mit dem Hinweis auf Schätzungen, wonach (bereits 2010) durchschnittlich
900 Vorschriften pro Unternehmen zu beachten sein sollten.

70 Vgl.Kark, Compliance-Risikomanagement, 3. Aufl. 2024, Rn. 55 ff.
71 Vgl. Schockenhoff, ZHR 180 (2016), 197, 204; Trüg/Ruppert, ZWeR 2020, 69 ff.



Darüber hinaus bestehen in vielen Bereichen der Unternehmensfinanzierung
komplexe Rechts- und Compliance-Risiken.72 Wie oben exemplarisch darge-
stellt, kommen ständig neue bzw. erweiterte Rechtspflichten aus neuen Gesetzen
und Regelungsvorhaben hinzu. So hatte bereits die Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) 73 das für alle Unternehmen geltende Pflichten- (und Sank-
tions-)Spektrum in Bezug auf die Beachtung und Umsetzung datenschutzrecht-
licher Vorgaben erheblich erweitert.74 Über die typischen Erfordernisse des
Datenschutzrechts hinausgehend wirft die Digitalisierung zahlreiche weitere
Rechtsfragen und damit verbundene besondere Compliance-Risiken auf, insbe-
sondere im Hinblick auf die regelkonforme Entwicklung sowie den rechtssiche-
ren Einsatz digitaler Geschäftsmodelle.75 Die dynamischen Entwicklungen rund
um „AI Act“ und „Data Act“ zeigen, dass sich ein neuer Bereich der „KI-Com-
pliance“ entwickelt.76 Wie angeführt, stellt die Gewährleistung einer funktionie-
renden IT-Sicherheitsstruktur und der Schutz vorCyber-Angriffen aller Art eine
komplexe und anspruchsvolle Daueraufgabe des Compliance Managements dar,
die einerseits durch zunehmende Cyber-Kriminalität, andererseits durch zahlrei-
che neue KI- bzw. Cyber-(Security)Regulierungen geprägt wird.77 Die Organisa-
tion einer nachhaltigenCyber-Security hat sich zu einer Kernaufgabe des Com-
pliance Managements entwickelt.78 Auch die Prävention und Kontrolle von
Geldwäsche-Risiken (nicht zuletzt im Zusammenhang mit virtuellen Währun-
gen) ist von anhaltender Bedeutung und reicht längst über den Finanzdienstleis-
tungssektor hinaus.79 Die Erfüllung der damit verbundenen umfangreichen ge-
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72 Vgl. Schulz, Rechtliches Risikomanagement und Compliance im Mittelstand, in: Kessler,
UnternehmensfinanzierungMittelstand, § 6 Rn. 23.

73 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung),
L 119/1 vom 4.5.2016. Zu Fragen des Datenschutzrechts beim ComplianceManagement aus-
führlich→ Becker/Böhlke/Fladung, Kap. 12.

74 Siehe hierzu ausführlich Becker/Böhlke/Fladung, Kap. 12.
75 Siehe hierzu auch die Beispiele bei Sassenberg/Faber (Hrsg.), Rechtshandbuch Industrie 4.0

und Internet of Things; Schulz, Digitale Transformation – Herausforderung und Chance für
Rechtsanwälte, in: Schulz/Hartung (Hrsg.), Recht 2030 – LegalManagement in der Digitalen
Transformation, Kap. 2 Rn. 29 ff., sowie Jacobs, in: Schulz/Hartung (Hrsg.), a. a.O., Kap. 22
Rn. 1 ff.

76 Siehe zu „AI Act“ und „Data Act“→ Becker/Böhlke/Fladung, Kap. 12 Rn. 1, 22, 98 sowie
zum „Data Act“ ausführlich Jacobs, Kap. 13, Rn. 33 ff.

77 Siehe→ Bensinger, Kap. 14. Ferner Schulz, BB 2019, 579. Zur Cyber-Security und IT-Com-
pliance siehe auch Daghles, DB 2018, 2289 ff.; Mehrbrey/Schreibauer, MMR 2016, 75, so-
wie Jacobs, CB 2017, 299.

78 Zu Cyber Risks und Cyber-Security ausführlich→ Bensinger, Kap. 14. Zu „Cyber Risks“ als
Brennpunkt der Managerhaftung Schmidt-Versteyl, NJW 2019, 1637.

79 Siehe→ Komma, Kap. 23 sowie Krais, Geldwäsche für Industrie und Handel. Zu Stellung
und Aufgabe des Geldwäschebeauftragten ausführlich→ Kaetzler, Kap.22.



setzlichen Compliance-Pflichten erfasst über den Finanzdienstleistungssektor
hinaus auch sog. Güterhändler.80

17 Wie ausgeführt, ergeben sich aus vielfältigen Regelungen unter demOberbegriff
der „ESG-Compliance“ zahlreiche neue Pflichten und Haftungsrisiken für Un-
ternehmen und deren Leitungsorgane. Das LkSG als prominentes Beispiel der
ESG-Regulierung zeigt exemplarisch, dass bestehende Compliance-Programme
um einen Bereich der Supply-Chain-Compliance (insbesondere in Bezug auf
Menschenrechte und Umweltbelange) erweitert werden müssen.81

18 Rechts- und Compliance-Risiken sind ferner bei Wachstumsstrategien, etwa
beim Erwerb von Unternehmen und Restrukturierungsmaßnahmen oder beim
Eintritt in Joint Ventures zu beachten („Compliance Due Diligence“).82 Wie die
zunehmende Regulierung von Lieferketten und Wertschöpfungsnetzwerken
zeigt, gewinnt dabei die proaktive Compliance-Kontrolle von Geschäftspart-
nern, Vertriebsmittlern und sonstigen Intermediären immer größere Bedeutung
(„Business Partner Compliance“).83

19 Exportorientierte Unternehmen müssen bei Einritt in neue Märkte zudem neue
Vorgaben des Exportkontrollrechts und desAußenwirtschaftsrechts sowie im
anwendbaren Umfang auch die Normen anderer Rechtsordnungen beachten.84

Hinzu kommen neue Embargo-Bestimmungen und sonstige Sanktionsrechtsre-
gelungen.85

6. Compliance als Basis für „Good Corporate Governance“

20 Wie die anhaltende Diskussion um die „ESG-Compliance“ zeigt, tragen zur
wachsenden Bedeutung von Compliance Management auch neue, umfangreiche
Regulierungen und Gesetzesvorhaben (insbesondere mit Bezug auf den Schutz
von Umweltbelangen und Menschenrechten) sowie höhere Ansprüche der
Stakeholder in Bezug auf verantwortungsvolle Unternehmensführung und
„Good Governance“ bei.86 Unternehmen werden dadurch nicht nur mit höheren
Anforderungen ihrer Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Investoren und der
Öffentlichkeit im Hinblick auf ein verantwortungsvolles, d.h. integres und
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80 Siehe→ Komma, Kap. 23.
81 Vgl. Schröder/Schulz, Praxisleitfaden Supply Chain Compliance, Rn. 9 ff.
82 ZumComplianceManagement bei M&A-Transaktionen ausführlich→ Ullrich, Kap. 26.
83 Vgl. Bicker/Stoklasa, BB 2018, 519 m.w.N.
84 Siehe oben→ Rn. 7 sowie zu Compliance-Fragen bei der Export-Kontrolle→ von Bodun-

gen, Kap. 25.
85 Vgl.Wiedmann/Greubel, CCZ 2019, 88, 93.Zur sog. „Sanctions Compliance“ ausführlich→

Salathé/Moussaoui, Kap. 24.
86 Zum Zusammenhang zwischen Compliance und CSR siehe→ Stehr/Knopp, Kap. 15. Zum

Konzept der „Good Governance“ siehe Jakob, in: Jakob/Orth/Stopper, Praxishandbuch Ver-
eins- und Verbandsrecht, 2021, § 2 Rn. 827.



ethisch einwandfreies Geschäftsverhalten konfrontiert.87 Vielmehr zeigen das
LkSG und die CSDDD als prominente Beispiele von ESG-Gesetzen, dass Unter-
nehmen und ihre Leitungsorgane zunehmend die Erfüllung neuer und sanktions-
bewehrter Sorgfaltspflichten erfüllen bzw. organisieren müssen.88 Hieraus folgt
die Notwendigkeit, bestehende Compliance-Systeme anzupassen und um den
Bereich der ESG-Compliance zu erweitern.89

21Die Diskussion um verantwortungsvolle Unternehmensführung, Corporate Soci-
al Responsibility und „Good Corporate Citizenship“ mit einem Fokus auf Um-
welt und Sozialbelange zeigt sich auch in der neuen Fassung des Deutschen
Corporate Governance Kodex (DCGK) von 2022:90 So wurde in der Präambel
die Bedeutung von Sozial- und Umweltfaktoren für den Unternehmenserfolg um
den Zusatz erweitert, dass die Tätigkeiten des Unternehmens Auswirkungen auf
Mensch undUmwelt haben.91 Damit geht es nicht mehr allein um die Auswirkun-
gen von Sozial- und Umweltbelangen auf den Unternehmenserfolg („Outside-
in-Perspektive“), vielmehr sind nunmehr auch die Auswirkungen der Unterneh-
menstätigkeit auf Menschen und Umwelt zu berücksichtigen („Inside-out-Pers-
pektive“).92 Vorstand und Aufsichtsrat müssen Sozial- und Umweltfaktoren bei
der Führung des Unternehmens bzw. Überwachung der Unternehmenstätigkeit
imRahmen des Unternehmensinteresses berücksichtigen.93

22Nach A. (Leitung und Überwachung) I. (Geschäftsführungsaufgaben des Vor-
stands),Grundsatz 5 des DCGK hat der Vorstand für die Einhaltung der gesetz-
lichen Bestimmungen und der internen Richtlinien zu sorgen und wirkt auf de-
ren Beachtung im Unternehmen hin (Compliance). Das interne Kontrollsystem
und das Risikomanagementsystem umfassen auch ein an der Risikolage des Un-
ternehmens ausgerichtetes Compliance Management System. Nach der Emp-
fehlung und Anregung A. 4 soll Beschäftigten und auch Dritten ferner auf geeig-
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87 Vgl. Spießhofer, Unternehmerische Verantwortung, S. 25 ff., 34 f.; Vetter, ZGR 2018, 338,
360 ff.; Siedenbiedel, Corporate Compliance, S. 48 f.

88 Zur Erweiterung der Compliance-Pflicht durch das LkSG siehe Schröder/Schulz, Praxisleit-
faden Supply Chain Compliance, Rn. 7 ff.

89 Zur „Verrechtlichung“ von (vormals freiwilligen) Anforderungen der Corporate Social Re-
sponsibility (CSR) siehe Spießhofer, Unternehmerische Verantwortung, S. 574 ff. Zur Bedeu-
tung des sog. Reputationsmanagements näher unten→ Rn. 21 f. Zum Zusammenhang von
Compliance und CSR siehe auch→ Stehr/Knopp, Kap. 15.

90 Vgl. Deutscher Corporate Governance Kodex, Fassung vom 28.4.2022 https://www.dcgk.de/
files/dcgk/usercontent/de/download/kodex/220627_Deutscher_Corporate_Governance_Ko
dex_2022.pdf (zuletzt abgerufen am 24.9.2024) und hierzu von der Linden, DStR 2022,
1765. Zur Bedeutung des „Good Corporate Citizenship“ siehe auch → Böttger, Kap. 2
Rn. 25.

91 Vgl.Kremer u.a., Deutscher Corporate Governance Kodex, DCGK Präambel, Rn. 10, 30 ff.
92 Vgl. Schmeing, in: Ghassemi-Tabar, Deutscher Corporate Governance Kodex, Präambel,

Rn. 7 ff.
93 Vgl. DCGK, A. I, Empfehlung A.1 sowie Schmeing, in: Ghassemi-Tabar, Deutscher Corpora-

te Governance Kodex, Präambel, Rn. 9.



neteWeise die Möglichkeit eingeräumt werden, geschütztHinweise auf Rechts-
verstöße im Unternehmen zu geben.94

7. Compliance und Reputationsmanagement

23 Wie die aktuelle Diskussion zum Zusammenhang zwischen Compliance, Go-
vernance und ESG zeigt, wird der unternehmerische Verantwortungsbereich
durch zahlreiche Normen und Vorgaben für verantwortliches gesellschaftliches
Handeln immer mehr erweitert.95 Zu bereits existierenden und oben exempla-
risch skizzierten umfangreichen Rechtspflichten tritt ein genereller Trend der
„Verrechtlichung“ unterschiedlicher Anforderungen des „Soft Law“ hinzu,
wie dies insbesondere die neuen Sorgfaltspflichten in der Lieferkette,96 die
Pflicht zur CSR-Berichterstattung,97 besondere Compliance-Maßnahmen nach
der EU-Konfliktmineralien-Verordnung98 und weitere neue Compliance-Pflich-
ten zeigen.99 So hat sich inzwischen ein neuer Bereich der „CSR-Compliance“
bzw. „ESG-Compliance“ entwickelt.100

24 Die Erfüllung neuer Sorgfaltspflichten und Anforderungen der ESG-Compli-
ance dienen auch der Sicherung der Unternehmensreputation, die als bedeuten-
der immaterieller Vermögensgegenstand gilt.101 Die sog. Image- und Reputati-
onsschäden sind häufig schwer zu beziffern, sie können aber zu erheblichen
Verlusten und Nachteilen und bei börsennotierten Unternehmen bis hin zu einem
Einbruch des Börsenwerts führen.102 Der Schutz der Reputation durch ein wirk-
sames Compliance Management spielt daher eine zentrale Rolle, das positive
Image des Unternehmens in der Öffentlichkeit und bei den maßgeblichen Be-
zugsgruppen (Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Investoren etc.) kann durch
„Non-Compliance“ nachhaltig beeinträchtigt oder ganz zerstört werden.103 Re-
putationsrisiken und „Reputationsmanagement“ haben sich daher zu wichti-
gen Themen für das Compliance- und Risikomanagement entwickelt.104
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94 DCGK, A. I, Empfehlung und Anregung A. 4.
95 Vgl. Spießhofer, in: Moosmayer/Lösler, Corporate Compliance, § 16 Rn. 17 ff.
96 Zum LkSG siehe ausführlich→ Heske, Kap. 18.
97 Zu „CSR-Reporting“ siehe ausführlich→ Beisheim, Kap. 16.
98 Siehe https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0821 (zu-

letzt abgerufen am 24.9.2024) sowie hierzu Teicke, CCZ 2018, 274.
99 Umfassend Spießhofer, in: Moosmayer/Lösler, Corporate Compliance, § 16 sowie Spieß-

hofer, Unternehmerische Verantwortung, S. 311 ff., 415 ff.
100 So ausdrücklich→ Beisheim, Kap. 16.
101 Vgl. Kröger, Korruptionsschäden, Unternehmensgeldbußen und Imageschäden, S. 261 f.;

Simons, ZGR 2018, 316; Spindler, in: Goette/Habersack/Kalss, AktG, 5. Aufl. 2019,
Rn. 114.

102 Vgl. Kröger, Korruptionsschäden, Unternehmensgeldbußen und Imageschäden, S. 256 f.
103 Vgl. Hauschka, Compliance im Gesellschaftsrecht, in: Hadding/Hopt/Schimansky, Ver-

braucherschutz im Kreditgeschäft – Compliance in der Kreditwirtschaft, S. 103, 106.
104 Siehe Seibt, DB 2015, 171 ff.; sowie Seibt, in: Schmidt/Lutter (Hrsg.), AktG, § 76 Rn. 42;

Inderst, Compliance Organisation und praktische Umsetzung, in: Inderst/Bannenberg/Pop-
pe, Compliance, S. 127, 140 f.; Seibt, DB 2015, 171 ff.
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